
Die Vergütung für Auszubildende beträgt: 
 
 ab 01.07.2018 ab 01.07.2019 
 
im 1. Ausbildungsjahr 902 Euro 921 Euro 
im 2. Ausbildungsjahr 966 Euro 986 Euro 
im 3. Ausbildungsjahr 1029 Euro 1.051 Euro 
 
Bei nur zweijähriger Ausbildungszeit finden jeweils die Sätze des 2. und 3. 
Ausbildungsjahres Anwendung.  
 
 
Die Tarifvertragsparteien vereinbaren folgende Protokollnotiz: 
   
 
Protokollnotiz zu RTS-Tätigkeiten 
 
1. Angestellte, die überwiegend mit Texterfassung im Sinne des RTS-Tarifvertrages 

beschäftigt sind, werden in die Gehaltsgruppe 2 A eingruppiert, und zwar 
 

 ab 01.07.2018 ab 01.07.2019 
im 1. Jahr dieser Tätigkeit 2.594 Euro 2.648 Euro 
im 2. Jahr dieser Tätigkeit 2.704 Euro 2.761 Euro 

 
 
2.  Angestellte, die überwiegend mit Textgestaltung im Sinne des RTS-Tarifvertrages 

beschäftigt sind, werden in die Gehaltsgruppe 3 A eingruppiert, und zwar  
 

 ab 01.07.2018 ab 01.07.2019 
im 1. Jahr dieser Tätigkeit 3.088 Euro 3.153 Euro 
im 2. Jahr dieser Tätigkeit 3.262 Euro 3.331 Euro 

 
 
3.  Bestehende günstigere Regelungen werden durch dieses Abkommen nicht berührt. 
 
Diese Protokollnotiz ist Bestandteil des Gehaltstarifvertrages für die Angestellten im 
Zeitungsverlagsgewerbe in Bayern vom 16.08.2018. 
   
 
 
Die linearen Erhöhungen von 2,2% zum 01.07.2018 und 2,1% zum 01.07.2019 können nicht 
mit übertariflichen Entgeltbestandteilen verrechnet werden. Davon unberührt bleibt die 
Vereinbarung im Tarifabkommen vom 17.06.2005, die die Verrechnung von Besitzständen 
aufgrund der Einführung der neuen Gehaltsstruktur bis zu 50 % zulässt. Dort heißt es: Aus 
Anlass der ab 01.01.2006 geltenden neuen Gehaltsstruktur sind Gehaltskürzungen und 
Kürzungen sonstiger tariflicher Ansprüche (z. B. Jahresleistung, Zuschläge, Antrittsgebühr 
etc.) ausgeschlossen. Sofern sich dadurch im Rahmen von Neueingruppierungen 
übertarifliche Gehaltsbestandteile ergeben, gelten diese als Besitzstand, auf den künftige 
Tariferhöhungen jeweils bis zu 50 % angerechnet werden können. Der jeweilige Besitzstand 
ist dann die Berechnungsgrundlage für die sonstigen tariflichen Ansprüche. 


